
 
 

       
 

 

 

Grundsatz 

 Für die Gemeindeversammlung muss gemäss Covid-19-Verordnung ein Schutzkonzept erarbeitet 
und umgesetzt werden. Sämtliche an der Gemeindeversammlung beteiligten Personen sollen mit 
den getroffenen Massnahmen bestmöglich vor einer Ansteckung geschützt werden. Bei Ge-
meindeversammlungen ist gemäss Artikel 19, Absatz 1 der Covid-19-Verordnung eine Zertifikats-
Zugangsbeschränkung unzulässig. 

 
Verantwortlich für das Schutzkonzept und deren Einhaltung ist der Versammlungsleiter bzw. der 
Gemeindepräsident Martin Arnold. 

Zugänge 

 Ab 19.30 Uhr wird der Haupteingang zur Mehrzweckhalle geöffnet. Die Veranstaltung beginnt 
pünktlich um 20.00 Uhr. 

Schutzmassnahmen 

 Bei den Eingängen stehen Desinfektionsstationen zur Verfügung. Die Teilnehmenden 
werden gebeten, die Hände zu desinfizieren. 

 Das Tragen der Masken ist obligatorisch. Masken stehen gratis zur Verfügung. 

 Nehmen Sie, wenn möglich, Ihre Jacke/Mantel mit an den Sitzplatz. 

 Die Sitzplätze sind in Sektoren unterteilt. Der Sitzplatz wird Ihnen zugewiesen. Familienmit-
glieder dürfen zusammensitzen. Ansonsten ist immer ein Platz leer zu halten. 

 Bleiben Sie während der ganzen Versammlung auf ihrem Platz sitzen. Zirkulieren ist zu 
vermeiden, bei Wortmeldungen stehen Mikrofone im Gangbereich zur Verfügung. 

 Das obligatorische Contact Tracing Formular (Talon mit Schutzkonzept) ist auf der Webseite 
aufgeschaltet und liegt vor Ort aus. Es wird von den Stimmenzählenden an und vor Beginn 
der Gemeindeversammlung eingesammelt.  

 Die Kontaktdaten müssen zwecks Identifizierung und Benachrichtigung 
ansteckungsverdächtiger Personen der zuständigen kantonalen Stelle auf Anfrage hin 
weitergeleitet werden (Art. 33 Epidemie Gesetz). Die Daten werden nicht anderweitig genutzt 
und zwei Wochen nach der Gemeindeversammlung vernichtet. 

 Bei einer bestätigten Ansteckung mit Covid 19 innerhalb von zwei Wochen nach der 
Gemeindeversammlung bitte umgehend die Gemeinderatskanzlei (044 722 71 71 oder 
gemeindekanzlei@oberrieden.ch) informieren. 

 

Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Einhaltung der Schutzmassnahmen zum 
Wohle aller. Bleiben Sie gesund! 
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